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Anpassung an den Klimawandel Einleitung

Einleitung

Der Klimawandel ist schon lange spürbar, worunter besonders Entwicklungs-
länder leiden. Eine Anpassung an die Veränderungen kann den betroffenen 
Ländern helfen, doch sie brauchen dafür finanzielle Unterstützung. Deutschland 
hat als einer der größten internationalen Geber hier eine besondere Verant-
wortung – und deutlichen Verbesserungsbedarf, wie die folgende Analyse zeigt.

Starkregen, Überschwemmungen, Dürren und Stürme 
werden heftiger und häufiger, und der steigende Meeres-
spiegel droht ganze Inselstaaten im Pazifik auszulöschen. 
Wo auch immer die Wetterextreme zuschlagen, sie tref-
fen die ärmsten Bevölkerungsschichten besonders hart. 
Der Klimawandel schadet damit denjenigen am meisten, 
die am wenigsten für ihn verantwortlich sind.

Deshalb haben die UN-Klimarahmenkonvention 
und das Pariser Abkommen die Finanzierung der Klima-
Anpassung zur zentralen Aufgabe erklärt. Jetzt gilt es kri-
tisch zu prüfen, in welchem Umfang Deutschland solche 
Anpassungsmaßnahmen tatsächlich fördert und inwie-
weit die finanzierten Projekte internationalen Maßstä-
ben für eine gute Anpassungspraxis genügen.

Klima-Anpassung: Das Beispiel Burkina Faso

In Burkina Faso lebt ein Großteil der Bevölkerung 
auf dem Land und baut Hirse, Mais und andere 
Feldfrüchte an. Früher haben die Regenfälle aus-
gereicht, um den Lebensunterhalt zu erwirtschaf-
ten. Doch inzwischen gibt es immer häufiger Dür-
reperioden, und Niederschläge fallen oft als Stark-
regen, der zu Überschwemmungen führt und so 
mehr zerstört als er hilft.

Die Wetterextreme machen den kleinbäuerlichen 
Familien zu schaffen, denn sie bringen dadurch nur 
noch eine Ernte im Jahr ein und haben zu wenig 
zum Leben. Viele Männer müssen daher als Wan-
derarbeiter in die Elfenbeinküste, um auf Plantagen 
Geld zu verdienen. Die Situation zu Hause könnte 
besser werden, wenn die Familien die Nieder-
schläge effektiver nutzen. Dafür brauchen sie etwa 
Rückhaltebecken und Brunnen. Doch diese Anpas-
sungsmaßnahmen können sie nicht allein finanzie-
ren und umsetzen (Brot für die Welt 2015).

Bibata Kindo und ihr Mann Rasmané Ronga können wie-
der regelmäßig Zwiebeln, Kartoffeln, Mais und Tomaten 
ernten. Brot für die Welt und sein Partner in Burkina Faso, 
ARFA, haben zusammen mit den Bauern Regenwasser-
tanks, Rückhaltebecken und Brunnen gebaut.
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Kapitel 1

Was ist Klima-Anpassung?

Es gibt eine Vielzahl von Definitionen für Anpassung an 
den Klimawandel. Die bekannteste stammt vom Weltkli-
marat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). 
Sie beschreibt die Anpassung an den Klimawandel als 
„Anpassung ökologischer, sozialer oder ökonomischer 
Systeme an aktuelle oder künftige klimatische Stimuli 
und deren Folgen und Auswirkungen“. Anpassung 
umfasst damit Veränderungen in Prozessen, Handlungs-
weisen oder der Infrastruktur, um mögliche Schäden zu 
minimieren oder ganz zu vermeiden (IPCC 2007). 

Daher ist eine viel diskutierte Frage, was ein Anpas-
sungsprojekt von einem eher „traditionellen“ Entwick-
lungsprojekt unterscheidet. Aufgrund der engen Verknüp-
fung zwischen Anpassung und nachhaltiger Entwicklung 
ist die Frage in der Praxis oft nicht so einfach zu beantwor-
ten. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist aber, dass 
Anpassungsprojekte gezielt die Verwundbarkeit (Vulne-
rabilität) von Menschen und sozioökonomischen 

Systemen gegenüber klimawandelbedingten Gefahren 
reduzieren oder die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 
gegenüber diesen Gefahren erhöhen. Dazu müssen die 
Risiken für die Zielgruppen und -regionen identifiziert 
und die Projekte entsprechend gestaltet werden.

Was es braucht, um die Widerstandsfähigkeit gegen-
über den Klimawandelfolgen zu stärken, deckt sich in gro-
ßen Teilen mit den bisherigen Zielen der Entwicklungs-
zusammenarbeit. Denn es sind nicht nur direkte Anpas-
sungsmaßnahmen nötig wie der Bau von Deichen oder 
Bewässerungssystemen. Parallel dazu müssen auch 
strukturelle Maßnahmen gefördert werden, die die Wider-
standsfähigkeit der betroffenen Bevölkerung, der Regio-
nen und der Ökosysteme steigern. 

Das können Veränderungen der landwirtschaftlichen 
Anbau-Methoden sein, Bildungsprogramme oder Maß-
nahmen, die Einkommen schaffen oder sichern. All das 
macht die Menschen widerstandsfähiger, womit sie besser 
gewappnet sind gegen Risiken, die die natürlichen Res-
sourcen bedrohen, von denen ihr Lebensunterhalt 
abhängt. Allerdings gibt es in vielen Bereichen auch Maß-
nahmen, die zu einer Fehlanpassung führen, also das 
Gegenteil von Anpassung bewirken und die Folgen des 
Klimawandels für Bevölkerung oder Ökosysteme sogar ver-
schlimmern. Ein erfolgreiches Anpassungsprojekt muss 
deshalb bei der Planung folgende Fragen beantworten: 

 • Wie hoch ist das Risiko einer Störung grundlegender 
Funktionen durch negative Veränderungen aufgrund 
des Klimawandels? 

 • Soll das Projekt direkt die Verwundbarkeit einer 
Gesellschaft, einer Region oder einer besonders 
benachteiligten Gesellschaftsgruppe gegenüber den 
identifizierten Gefahren verringern? 

 • Wird die Resilienz bzw. Anpassungsfähigkeit der Ziel-
gruppe signifikant gesteigert? Sind alle (oder zumin-
dest alle wesentlichen) Projektkomponenten auf die 
Verringerung von klimawandelbedingten Risiken aus-
gerichtet? (Weischer/Wetzel 2017)

Regenwassertanks sichern die Trinkwasser-Versorgung 
und schützen die Menschen vor den negativen Folgen 
 langer Trockenzeiten wie hier in der Sahel-Zone.
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Anpassung an den Klimawandel Kapitel 2

Kapitel 2

Von Rio bis Paris: der internationale 
 Rahmen für Anpassungsfinanzierung

Seit dem Umweltgipfel in Rio 1992 versuchen die Staaten 
in den UN-Klimaverhandlungen den internationalen 
Klimaschutz voranzutreiben. Auf dem Klimagipfel in 
Paris 2015 wurde nochmals bestätigt, dass die globale 
Erderwärmung auf unter 2° Celsius begrenzt werden 
soll, nach Möglichkeit sogar auf unter 1,5° Celsius. Um 
das zu schaffen, muss die Welt ab 2050 auf Energieträger 
wie Kohle, Öl und Gas verzichten und CO2-neutral wirt-
schaften. Hierfür braucht es eine Transformation hin zu 
einem emissionsarmen Entwicklungspfad. Die dafür 
erforderlichen Klimaschutzziele sollen sich in den natio-
nalen Klimaschutzplänen der einzelnen Länder wieder-
finden, aber bereits jetzt ist klar, dass hier umfassend 
nachgesteuert werden muss, um die Emissionen weltweit 
im erforderlichen Maß abzusenken.

Denn derzeit sieht es nicht danach aus, dass die 
Erderwärmung noch unter 1,5 Grad gehalten werden 
kann. Aktuell steuern wir eher auf eine globale Erwär-
mung zwischen 3 und 4° Celsius zu, was weitreichende 
Folgen für die Lebensbedingungen der Menschen, Tiere 
und Pflanzen auf der ganzen Welt haben wird (IPCC 
2014). Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
und die diesbezügliche Unterstützung für Entwicklungs-
länder, also die Anpassungsfinanzierung, ist dement-
sprechend immer wichtiger geworden – nicht nur für die 
betroffenen Länder, sondern auch in den internationa-
len Klimaverhandlungen. Bereits die UN-Klimarahmen-
konvention (United Nations Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC) legte 1992 fest, dass die 
Industrieländer ärmere Länder unterstützen sollen bei 
der Finanzierung einer klimafreundlichen Entwicklung 
und der Anpassung an den Klimawandel. Sie begründet 
das mit der Verantwortung der Industrieländer für den 
Klimawandel und ihrer hohen wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit (UNFCCC 1992, Art. 4).

Was ist Anpassungsfinanzierung?

Die finanzielle Unterstützung bei der Anpassung an 
den Klimawandel in Entwicklungsländern. Sie ist 
ein Teil der Klimafinanzierung, zu der andererseits 
die Mittel für Emissionsminderungen gehören.

Im Jahr 2001 wurde auf dem Klimagipfel in Marra-
kesch ein wichtiger Grundstein für die Anpassungsfinan-
zierung gelegt mit der Schaffung multilateraler Fonds, 
die besonders verwundbare Entwicklungsländer 

unterstützen sollen. Auch die Zusage der Industrieländer 
2009 in Kopenhagen, ab dem Jahr 2020 jährlich 100 Mil-
liarden US-Dollar für Klimafinanzierung zur Verfügung 
zu stellen, soll unter anderem der Finanzierung von 
Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern die-
nen. Auf dem Klimagipfel in Cancún im Jahr 2011 wurde 
dann der Cancún Adaptation Framework (CAF) verab-
schiedet, der Anpassung erstmals einen umfassenden 
Rahmen und damit mehr Bedeutung gegeben hat. 
Außerdem bestätigt der CAF die „gemeinsame, aber 
unterschiedliche Verantwortung und jeweilige Leistungs-
fähigkeit“ aus der Klimarahmenkonvention für Anpas-
sung und enthält eine Reihe von Aktivitäten, mit denen 
die Länder Anpassungsmaßnahmen vorantreiben kön-
nen (UNFCCC 2011, CAF 1/CP.16 para 14). 

Das 2015 verabschiedete Pariser Abkommen stärkt 
Anpassung weiter. Artikel 2 bekräftigt mit den Globalzie-
len zur Dekarbonisierung und Klimaresilienz die gleich-
wertige Bedeutung beider Aspekte. Anpassung hat 
außerdem einen eigenen Artikel erhalten (Artikel 7), der 
unter anderem alle Länder auffordert, einen von natio-
nalen Prioritäten bestimmten Prozess zur besseren 
Anpassung an den Klimawandel in Gang zu setzen. 
Daneben bestätigt und ergänzt das Pariser Abkommen 
die im CAF genannten Prinzipien, die bei Anpassungs-
maßnahmen berücksichtigt werden sollen. Insbesondere 
aber bekräftigt es die bestehenden völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen der Industrieländer zur Unterstützung der 
Entwicklungsländer bei Klimaschutz und Anpassung.

Erdöl-Raffinerien zu bauen wie diese im Amazonasgebiet 
widerspricht dem Beschluss von Paris.
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Kapitel 3

Der Analyse-Rahmen

1 —  Für 2013-2014 gibt es Listen über Projektzusagen im zweiten Biennial Report der Bundesregierung an die UNFCCC (http://bit.ly/2hYUbBP). 
Für 2015 gibt es eine formatgleiche Liste, die die Bundesregierung zur Berichterstattung an die Europäische Kommission eingereicht hat 
(http://bit.ly/2z1grGh). Die Projekte finden sich vollständig in der Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung (www.datenbank.
deutscheklimafinanzierung.de).

Diese Analyse der deutschen Klimafinanzierung stellt 
zwei Kernfragen, die sich aus der internationalen Debatte 
und dem Pariser Abkommen ergeben:

1. Wie hoch fällt die Unterstützung aus? Der Finanzie-
rungsumfang für die Anpassung an den Klimawandel 
sollte ebenso groß sein wie der von Klimaschutzmaß-
nahmen. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, 
wann ein Projekt oder ein Teil davon tatsächlich 
gezielt Anpassung unterstützt, und welcher Teil ent-
sprechend auf die internationale Klimafinanzierung 
angerechnet werden kann. 

2. Was wird finanziert? Auch die Ausgestaltung der 
finanzierten Projekte und Maßnahmen muss betrach-
tet werden. Fließen die Mittel in die besonders 

verletzlichen Länder und finanzieren sie Maßnah-
men, die den im Pariser Abkommen und im CAF ver-
ankerten Prinzipien folgen?

Die Analyse betrachtet dazu die bilateralen Projekte 
beziehungsweise Maßnahmen, die die Bundesministe-
rien für die Jahre 2013 bis 2015 als Klimafinanzierung im 
Bereich Anpassung gemeldet haben.1 Das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) stellt mit der allgemeinen bilateralen 
finanziellen und technischen Zusammenarbeit (FZ/TZ) 
den größten Anteil der Klimafinanzierung zur Verfü-
gung. Daneben ist das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) mit der 
Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) der zweite 
wichtige Akteur in der deutschen Klimafinanzierung. 
Hinzu kommen Mittel (v. a. des BMZ) für multilaterale 
Klimafonds, die in dieser Analyse aber ausgeklammert 
wurden, da Deutschland die inhaltlichen Prioritäten der 
geförderten Projekte nicht direkt beeinflussen kann. 

Die Analyse fußt auf den öffentlich verfügbaren 
Informationen über die finanzierten Projekte. Das sind 
Projektbeschreibungen, die sich auf den Internetseiten 
der IKI, der durchführenden Organisationen (vor allem 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) und der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW)) sowie eigenen Internet-Auftritten einzelner 
Projekte finden. Nicht untersucht wurden in dieser Ana-
lyse die tatsächliche Umsetzung der Projekte und Maß-
nahmen vor Ort. Dazu bräuchte es Untersuchungen in 
den Projektgebieten selbst, öffentlich zugängliche Eva-
luierungen oder zusätzliche Berichte der Bundesminis-
terien, der durchführenden Organisationen oder ande-
rer unabhängiger Akteure, die es bisher nicht ausrei-
chend gibt. Eine Outcome- oder Impact-Analyse der 
durchgeführten Projekte würde zudem den Rahmen 
dieser Analyse sprengen.

Wer die Wasser-Infrastruktur ausbaut, muss auch beden-
ken, ob es dort in Zukunft noch genug Wasser gibt.

http://bit.ly/2hYUbBP
http://bit.ly/2z1grGh
http://www.datenbank.deutscheklimafinanzierung.de
http://www.datenbank.deutscheklimafinanzierung.de
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Kapitel 4

Wie viele Mittel fließen in die Anpassung 
der Entwicklungsländer?

2 —  Die Rio-Konventionen sind die UN-Rahmenkonvention für Klimawandel (UNFCCC), die UN-Rahmenkonvention zur Biodiversität (CBD) 
und die UN-Rahmenkonvention zur Bekämpfung der Desertifikation (UNCCD).

4.1 Internationale Maßstäbe für die 
 Anrechnung von Anpassungsfinanzierung
Es gibt keine einheitlichen Regeln dafür, was Geberlän-
der als Anpassungsfinanzierung unter der UN-Klimarah-
menkonvention anrechnen können und was nicht. 
Daher sind die Unterschiede zwischen den Ländern 
groß, nach welchen Kriterien und in welchem Umfang 
sie einzelne Maßnahmen anrechnen. Eine gängige 
Methode, die auch Deutschland nutzt, ist die Anrech-
nung auf Basis des Rio-Markers. Der Marker wurde 
ursprünglich von der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eingeführt, 
um die Verankerung der Rio-Konventionen2 in der Ent-
wicklungszusammenarbeit nachzuvollziehen.

Seine drei Werte zeigen an, ob eine Maßnahme das 
Kernanliegen der jeweiligen Rio-Konvention gar nicht (0), 
als Teilziel (1) oder als Hauptziel (2) verfolgt. Ursprünglich 
war der Rio-Marker für die UN-Klimarahmenkonvention 

auf den Aspekt der Emissionsminderung beschränkt. 
Doch seit 2010 wird auch mit einem separaten Rio-Mar-
ker für den zweiten Bereich der Klimafinanzierung gear-
beitet, der Anpassung an den  Klimawandel. Die Vergabe 
der Rio-Marker und die Anrechnung einzelner Maßnah-
men auf die Klimafinanzierung insgesamt setzen die Bun-
desministerien gemäß der Tabelle 1 um. 

Die Bundesregierung vergibt die Rio-Marker für 
Anpassung und für Emissionsminderung dabei so, dass 
sie addiert niemals mehr als zwei ergeben. Projekte, die 
sowohl Anpassung als auch Emissionsminderung zum 
Ziel haben, erhalten jeweils eine Kennung von eins 
bei  beiden Markern. Wird einer der Rio-Marker mit 2 
angegeben, bekommt der andere Rio-Marker automa-
tisch eine 0.

Aber der Rio-Marker ist umstritten bei der Berech-
nung der Klimafinanzierung. Eine Kritik ist, dass die 
Definition der Rio-Marker viel Spielraum lässt für 

Der Taifun Haiyan hat auf den Philippinen mehrere Tausend Menschen getötet und Millionen obdachlos gemacht. Um sich 
vor so schweren Wirbelstürmen besser zu schützen, brauchen die betroffenen Länder mehr Unterstützung.
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Interpretationen, die von dem Verständnis der Personen 
abhängen, welche die Marker vergeben. Ein weiterer Kri-
tikpunkt ist, dass die Rio-Marker als Mainstreaming-
Maßstab entwickelt wurden, also um die Frage zu beant-
worten, wie die Ziele der Rio-Konventionen als Quer-
schnittsaufgabe in der bilateralen Entwicklungsfinanzie-
rung der Geberländer verankert sind. Daher sind sie 
nicht geeignet, um den konkreten Umfang der geleiste-
ten Finanzierung zu messen. 

Kritisiert wird auch, dass die Bundesministerien bei 
Maßnahmen, die Anpassung als eines von mehreren 
Zielen verfolgen, die geförderten Maßnahmen pauschal 
zur Hälfte auf die Klimafinanzierung anrechnen. Das 
gilt als zu hoch. Andere Länder verwenden präzisere 
Methoden. Großbritannien zum Beispiel rechnet für 
jedes finanzierte Projekt nur den Anteil einer Maßnahme 
an, der im Hauptzweck der Anpassung dient. Diese 
Methode ist aber auch nicht vor einer Überbewertung 
der Anpassungsfinanzierung gefeit, da die Kriterien, die 
diese Länder bei der Anrechnung als Anpassungskom-
ponente anlegen, unterschiedlich streng sind (Adapta-
tion Watch 2015). Ein weiteres Problem ist, dass im 
Grunde nur eine einseitige Klassifizierung stattfindet, 
nämlich von Seiten der Geber, während die Empfänger-
länder ausgeschlossen sind.

Die multilateralen Entwicklungsbanken3 haben 2015 
einen alternativen Ansatz für die Klassifizierung von 
Anpassungsprojekten entwickelt – den sogenannten 
3  step approach (Weltbank 2015). Demnach muss ein 
Anpassungsprojekt die folgenden drei Aspekte beinhal-
ten und sie auch ausdrücklich in den Projektbeschrei-
bungen nennen:

3 —  Das sind die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), die Asiatische Entwicklungsbank (ADB), die Europäische Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (EBRD), die Europäische Investitionsbank (EIB), die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank (IDB) und die Weltbank.

 • den Zusammenhang des Projekts mit Risiken, Ver-
wundbarkeiten und Auswirkungen klimatischer 
Schwankungen deutlich machen

 • auf die Verringerung der identifizierten Risiken, Ver-
letzlichkeiten und Auswirkungen abzielen

 • die direkte Ausrichtung der finanzierten Maßnah-
men auf die identifizierten Bereiche sicherstellen

Erst wenn ein Projekt oder eine Projektkomponente 
diese drei Schritte vollzieht, ordnen die Entwicklungs-
banken es der Klimafinanzierung zur Anpassung zu. 
Dabei sind die Banken darum bemüht, nur die „Klima-
Komponenten“ anzurechnen. Die Bundesministerien 
hingegen betrachten pauschal 100 oder 50 Prozent einer 
Zusage als Klimafinanzierung, selbst wenn nur ein recht 
kleiner Teil tatsächlich auf Anpassung abzielt.

Das DAC-Komitee der OECD arbeitet ebenfalls an 
besseren Vergabe-Kriterien des Rio-Markers für die 
Berichterstattung der Geberländer an die OECD zur Ent-
wicklungsfinanzierung. Bei einem Anpassungsprojekt 
muss in der Projektdokumentation folgerichtig Anpas-
sung in der Zielsetzung und den Projektmaßnahmen 
erkennbar sein. Als „gute Praxis“ empfiehlt die OECD für 
die Vergabe der Anpassungsmarker ebenfalls den 3 step 
approach, insbesondere bei Projekten, die Anpassung als 
Hauptziel definieren und den Rio-Marker 2 bekommen. 
Aber auch bei Projekten mit Anpassung als Nebenziel 
sollte der 3 step approach zu erkennen sein, allerdings 
nicht für das gesamte Projekt (OECD 2016).

Da die OECD diese Empfehlung erst 2016 gegeben 
hat und damit nach dem Planungszeitraum der hier 
untersuchten Projekte, hat die Analyse sich bei der 

Rio-Marker Anpassung 2 1 0

Definition Anpassung ist Hauptziel des 
 Vorhabens, d. h. ohne das Ziel der 
Anpassung würde das Vorhaben 
nicht umgesetzt

Anpassung ist Nebenziel des Vor-
habens, d. h. es ist ein wichtiges 
Thema, aber nicht Hauptgrund 
für die Umsetzung des Vorhabens

Anpassung ist kein Ziel des 
 Vorhabens

Anrechnung auf die 
 Klimafinanzierung

Die Finanzierungszusage wird 
mit 100 % auf die Klimafinanzie-
rung angerechnet

Die Finanzierungszusage wird 
mit 50 % auf die Klimafinanzie-
rung angerechnet

Die Finanzierungszusage wird mit 
0 % auf die Klimafinanzierung 
angerechnet

Tabelle 1: Übersicht über den Rio-Marker Anpassung
(eigene Darstellung nach OECD 2016 und BMZ 2015)
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Überprüfung der drei Schritte einen gewissen Spielraum 
gelassen, zum Vorteil der Projekte. Wenn zum Beispiel 
bei einem Projekt die Anpassung beim Zusammenhang 
und den Maßnahmen eindeutig als Hauptziel genannt 
wird, bei der Zielsetzung aber nicht auftaucht, hat das 
Projekt trotzdem den Rio-Marker 2 bekommen.

4.2 Die deutsche Anpassungsfinanzierung 
wird überbewertet
Die vorliegende Analyse untersucht die Bewertung der 
Anpassungsfinanzierung in der Berichterstattung der 
Bundesministerien. Dazu wurden die für die Jahre 2013 
bis 2015 von den Bundesministerien aufgeführten Ein-
zelmaßnahmen auf den von der OECD empfohlenen 
3  step approach hin überprüft. Auf dieser Grundlage 
wurde der Rio-Marker für Anpassung für jedes Projekt 
neu vergeben. Hierfür wurden nicht die bei der OECD 
eingereichten – meist sehr kurzen – Projektbeschreibun-
gen zugrunde gelegt wie in früheren Analysen (siehe 

4 —  Dieses Problem ist uns schon früher begegnet, etwa bei der Analyse der Klimafinanzierung der Jahre 2010 bis 2012 (Lottje 2015). Für die 
Projekte der IKI gibt es deutlich mehr Projektbeschreibungen als bei den BMZ-finanzierten Projekten, da die IKI auf ihrer Internetseite 
Kurzbeschreibungen zu allen Klimafinanzierungsprojekten, zum Stand der Umsetzung und teilweise weiteres Material zur Verfügung 
stellt. Das BMZ hingegen veröffentlicht selbst keine Informationen zu den geförderten Projekten, aber die durchführenden Organisatio-
nen GIZ und KfW. Für die in den Jahren 2013 und 2014 bewilligten Projekte gibt es bei beiden Organisationen für etwa die Hälfte der Pro-
jekte öffentliche Beschreibungen. 2015 hat die GIZ für 75 Prozent aller zugesagten Projekte Beschreibungen online, die KfW für 25 Prozent.

Kasten oben), sondern die öffentlich verfügbaren Pro-
jektbeschreibungen der durchführenden Organisatio-
nen. Das Ergebnis zeigt, dass nur ein Teil der Projektbe-
schreibungen den Kriterien des 3 step approach genügt. 
Die Neukodierung des Rio-Markers für Anpassung 
ergibt folgendes Bild:

Unserer Analyse zufolge ist für die große Mehrheit 
der als Anpassungsfinanzierung gemeldeten Projekte die 
Anpassung weder als Hauptziel noch als Nebenziel in 
ihren Projektbeschreibungen erkennbar. Für den Teil 
der Projekte, die nach der Rio-Kennzeichnung der 
Ministerien Anpassung als Hauptziel verfolgen, ist in 
den Projektbeschreibungen Anpassung mehrheitlich 
nur als Nebenziel erkennbar. Und die meisten Neben-
ziel-Projekte haben in ihrer Beschreibung gar keinen 
erkennbaren Anpassungsbezug.

Die Analyse unterliegt dabei der Einschränkung, 
dass nur für etwa die Hälfte der Projekte eine Beschrei-
bung veröffentlich wurde.4 Da es sehr wahrscheinlich ist, 
dass die Ergebnisse auf die übrigen Projekte übertragbar 

Chronische Überbewertung der Anpassungsfinanzierung

Bei der unabhängigen Überprüfung der deutschen 
Anpassungsfinanzierung hat sich bereits mehrmals 
gezeigt, dass die Bundesministerien bei der Verwen-
dung der Rio-Marker auch Projekte als Anpassungsfi-
nanzierung bewerten, die wenig bis gar nichts mit 
Anpassung an den Klimawandel zu tun haben. So 
kommt eine Untersuchung von Projekten, die vor 
2012 bewilligt wurden, zu dem Schluss, dass nur 37 
Prozent der Projekte anhand der bei der OECD ein-
gereichten Projektbeschreibung auch als Anpas-
sungsprojekte identifiziert werden konnten (Jung-
hans/Harmeling 2012). 

Eine ähnliche Untersuchung durch Adaptation Watch 
aus dem Jahr 2015 bestätigt die erhebliche Überbe-
wertung der Anpassungsfinanzierung. Dieser Analyse

zufolge lässt sich nur bei etwa einem Fünftel der von 
Deutschland gemeldeten Anpassungsprojekte die 
Anpassung auch wirklich als Haupt- oder Nebenziel 
ausmachen, während über zwei Drittel der Projekte 
keinen Bezug zu Anpassung erkennen lassen. Die 
wenigen übrigen Projekte sind aufgrund fehlender 
Projektbeschreibungen nicht klassifiziert (Adaptation 
Watch 2015). 

Beide Studien verdeutlichen die Probleme: Einerseits 
fehlen klare Kriterien, die Projekte erfüllen müssen, 
um als Anpassungsprojekt zu gelten. Andererseits gibt 
es weder einheitliche und verbindliche Regeln noch 
angemessene Instrumente für die Anrechnung der 
Anpassungsprojekte im Sinne der UN-Klimarahmen-
konvention. 
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sind, zeigt die Abbildung 1 sowohl die Ergebnisse der neu 
vorgenommenen Bewertung als auch deren Hochrech-
nung (Extrapolation) auf alle Projekte, aus Gründen der 
Anschaulichkeit. Im weiteren Verlauf bezieht sich die 
Analyse zumeist auf die tatsächlich untersuchte Hälfte 
der Projekte.

Die Analyse zeigt vor allem, dass in den Jahren 2013 
bis 2015 bei rund zwei Dritteln (extrapoliert) der Projekte, 
die die Bundesministerien auf die Klimafinanzierung für 
Anpassung anrechnen, keine relevante Anpassungskom-
ponente in der Projektbeschreibung erkennbar ist. Der 
Untersuchung zufolge kann nur rund ein Drittel der Pro-
jekte als Anpassungsfinanzierung gezählt werden.

Positiv anzumerken ist, dass sich der Anteil der Pro-
jekte mit Anpassung als Haupt- oder Nebenziel über die 
drei Jahre kontinuierlich erhöht hat (der Neukodierung 
zufolge). Dabei fällt auf, dass die Nebenziel-Projekte den 
weitaus größeren Teil ausmachen. Das zeigt, dass Anpas-
sung eng mit anderen Entwicklungsfragen verknüpft ist 
und in vielen Kontexten das eine nicht verbessert werden 
kann ohne das andere. 

Insgesamt setzen die Bundesministerien aber ihren 
Beitrag zur Anpassungsfinanzierung zu hoch an. Die 
Analyse bestätigt damit ältere Untersuchungen (siehe 
auch Kasten „Chronische Überbewertung“).

Die Analyse der Projektbeschreibungen anhand des 
3 step approach verdeutlicht, dass diese drei Schritte bis-
her nicht konsequent in den Projektbeschreibungen auf-
tauchen. Zwei Drittel der Projekte, die vom BMZ und 
BMUB als Anpassungsfinanzierung angerechnet wer-
den, enthalten so wenig Bezüge zum Klimawandel in den 
Beschreibungen, dass sie nicht als Anpassung gezählt 
werden können. Von diesen zwei Dritteln erwähnen 
zwölf Prozent den Klimawandel lediglich bei der 
Beschreibung des nationalen und regionalen Kontextes, 
in dem das Projekt durchgeführt wird. Dem folgt aber 
keine Reflexion, wie Anpassung in die geplanten Maß-
nahmen integriert werden kann.

Bei den Projekten, die nach der Neukodierung 
Anpassung zum Nebenziel haben, enthalten viele Pro-
jektbeschreibungen vor allem Schilderungen konkreter 
Maßnahmen innerhalb einer Komponente (85 Prozent). 
Aber auch die Projekte, die Anpassung eindeutig als 
Hauptziel verfolgen, setzen nicht alle den 3 step approach 
konsequent um (siehe Abbildung 2). Die Beschreibungen 

20
15

Analyse-Ergebnis extrapoliert

Der Analyse zufolge

Eigenbewertung der Ministerien

20
14

Analyse-Ergebnis extrapoliert

Der Analyse zufolge

Eigenbewertung der Ministerien

20
13

Analyse-Ergebnis extrapoliert

Der Analyse zufolge

Eigenbewertung der Ministerien

Abbildung 1: Verteilung der Rio-Marker auf die Anzahl der 
 Projekte (2013-2015)

50 %25 % 100 %0 % 75 %

  Rio Marker 2
  Rio Marker 1

  Rio Marker 0
  keine Projektbeschreibung veröffentlicht

Beispiele für Projekte ohne Anpassungsbezug

Diese Beispiele illustrieren, wie stark die Einord-
nung als Anpassungsprojekt durch die Ministerien 
abweichen kann von den öffentlichen Projektbe-
schreibungen:

 • Das Projekt „Stärkung der Obersten Rechnungs-
kontrollbehörden in den ASEAN-Staaten“ hat als 
Projektziel, die Zusammenarbeit der Rechnungs-
kontrollbehörden von Kambodscha, Laos, Myan-
mar und Vietnam technisch und institutionell zu 
stärken durch Wissensaustausch und Kompetenz-
entwicklung. (www.giz.de/de/weltweit/24224.html)

 • Das Projekt „Nachhaltige Rückkehr und Reinte-
gration afghanischer Flüchtlinge“ unterstützt 
die Identifizierung und den Zugang zu Unter-
kunft und sozialen Basisdienstleistungen sowie 
Existenzförderung für Afghanen, die freiwillig 
aus Pakistan und dem Iran zurück nach Afgha-
nistan kommen. (http://bit.ly/2leGzaK)

http://www.giz.de/de/weltweit/24224.html
http://bit.ly/2leGzaK
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von Projekten der IKI beispielsweise enthalten keine 
Hintergrundinformationen, die auf die speziellen Risi-
ken des Klimawandels hinweisen. Bei Projekten des BMZ 
wiederum fehlt es an Klarheit, wie die geplanten Projekt-
maßnahmen die Klimawandelfolgen und die daraus ent-
stehenden Risiken einbeziehen. 

4.3 Die Anrechnung der Anpassungs-
finanzierung nach Sektoren
Die Bundesministerien scheinen bisher unklare oder 
wenig ausdifferenzierte Kriterien zu nutzen, um Projekte 
der Anpassungsfinanzierung zuzuschlagen. Insbesondere 
bei Vorhaben in den Sektoren Wasser, Landwirtschaft 
und Biodiversität gibt es viele Projekte, die von den Bun-
desministerien mindestens zum Teil als Anpassungsmaß-
nahmen gezählt werden, ohne dass die Projektbeschrei-
bungen dafür Gründe liefern. Offenbar geben Projekte aus 
diesen Sektoren Anpassung grundsätzlich als Nebenziel 
an, womit sie teilweise ungerechtfertigt zur Hälfte auf die 

5 —  Die 20 Aichi-Ziele wurden im Oktober 2010 zur Umsetzung des Strategischen Plans 2011-2020 für die Erhaltung biologischer Vielfalt vereinbart.

deutsche Anpassungsfinanzierung angerechnet werden. 
Ein Blick in verschiedene Publikationen und Sektorkon-
zepte des BMZ stützt diesen Eindruck. 

 • Im Sektorkonzept Wasser kommt der Klimawandel 
nur in der Hintergrundbeschreibung vor. Es findet 
sich keine Verknüpfung der Themen in der weiteren 
Ausarbeitung des Konzepts (BMZ 2006). Es wird 
zwar ergänzt durch eine Aufarbeitung der Zusam-
menhänge zwischen Wassersektor und Anpassung 
an den Klimawandel auf der BMZ-Website. Das 
reicht allerdings nicht als Grundlage für eine gene-
relle Anrechnung von Anpassung als Nebenziel für 
Wasserprojekte.

 • Im entwicklungspolitischen Konzept für die Förde-
rung der nachhaltigen Landwirtschaft wird klima-
verträgliche Landwirtschaft als eines von zwei Zielen 
der Strategie für nachhaltige Landwirtschaft genannt, 
die in sechs Handlungsfeldern umgesetzt wird. 
Anpassung an den Klimawandel kommt in zwei 
Handlungsfeldern vor: im Handlungsfeld zu klein-
bäuerlichen Betrieben und im Querschnittshand-
lungsfeld zu Ressourcenmanagement, Umweltschutz 
und Bewässerungslandschaft (BMZ 2013). Das deckt 
sich mit den Projektbeschreibungen, bei denen vor 
allem bei der Förderung kleinbäuerlicher Landwirt-
schaft konkrete Verweise auf die Klimawandelfolgen 
und die Ausrichtung der Maßnahmen auf die Verbes-
serung der Anpassungsfähigkeit der Bauernfamilien 
zu finden sind. Bei Projekten aus den anderen Hand-
lungsfeldern wird der konkrete Bezug zur Anpassung 
an die Klimawandelfolgen allerdings wenig deutlich, 
sodass auch hier keine generelle Anrechnung als 
Anpassungsprojekt gerechtfertigt ist. 

 • In einer gemeinsamen Publikation von BMZ und 
BMUB zu den Prioritäten und Strategien im Bereich 
Biodiversität finden sich in den sogenannten Aichi-
Zielen5 Verweise auf die Verknüpfung von Biodiversi-
tät mit der Anpassung an den Klimawandel. Die enge 
Verbindung zwischen Schutz der Biodiversität und 
Anpassung an den Klimawandel wird nicht zuletzt 
durch das Konzept der ökosystembasierten Anpas-
sung hervorgehoben (BMZ/BMUB 2014).

Abbildung 2: Anwendung des 3 step approach bei den von der 
Analyse neukodierten Projekten (2013-2015)
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Alle drei Themen sind ohne Zweifel von großer 
Bedeutung für den Schutz verwundbarer Bevölkerungs-
gruppen gegenüber den Folgen des Klimawandels. Dar-
aus folgt allerdings nicht zwangsläufig, dass jedes Was-
ser-, Landwirtschafts- und Biodiversitäts-Projekt ein 
Anpassungsprojekt ist, wie die Verteilung der Rio-Marker 
durch die Ministerien unterstellt. Hierfür müssen die 
Projekte die konkreten Folgen des Klimawandels bei 
Projektdesign und Ausführung berücksichtigen. Denn 
sonst könnten auch Praktiken gefördert werden, die 
nicht zur Anpassung an zukünftige Klimawandelfolgen 
führen oder sogar die Verwundbarkeit der Bevölkerung 
erhöhen. Es gibt in allen Sektoren Beispiele für Ansätze, 
die der Anpassung abträglich sind. In der Landwirtschaft 
ist das zum Beispiel die Förderung von Monokulturen für 
den Export, wodurch die Bauern und Bäuerinnen anfäl-
liger für Ernte-Ausfälle werden und abhängig vom 
Zukauf von Dünger und Saatgut. Ein weiteres Beispiel ist 
der Ausbau der Wasser-Infrastruktur ohne die Berück-
sichtigung der zukünftigen Verfügbarkeit von Wasser. 

Eine solche Differenzierung lässt sich in der Vergabe 
der Rio-Marker allerdings bisher nicht erkennen und 
eine allgemeine Verankerung auf Policy-Ebene reicht 
nicht aus. Stattdessen müsste jedes Projekt den 3 step 
approach anwenden, wenn es die Anpassung an den Kli-
mawandel fördern soll.

Projekte für den Erhalt der Biodiversität sind wichtig, erhöhen aber nicht automatisch die Anpassungsfähigkeit an den Klima-
wandel.
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Kapitel 5

Was wird finanziert? Kriterien für eine 
gute Anpassungspraxis

Genau so wichtig wie die oben diskutierte Frage, wie viel 
Geld in die Unterstützung von Anpassung in Entwick-
lungsländer fließt, ist die Frage, was genau die Bundesmi-
nisterien damit finanzieren – und was sie finanzieren soll-
ten. Welche Kriterien zeichnen also ein gutes Anpassungs-
projekt aus? Wie kann sichergestellt werden, dass die Mit-
tel auch dort ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht 
werden? Und wie sollte die Anpassung an den Klimawan-
del mit anderen Entwicklungsfeldern verknüpft sein?

5.1 Die internationale Debatte um 
 Kriterien für Anpassung
In Bezug auf die Ausgestaltung von Anpassungsmaß-
nahmen gibt es einen internationalen Rahmen, der Ori-
entierung bietet: den Cancún Adaptation Framework 
(CAF). Er ist zwar nicht bindend, wird aber durch das 
Paris-Abkommen gestärkt. Der CAF nennt wichtige 
Themen wie nationale Anpassungspläne, Risiko- und 
Vulnerabilitäts-Analysen, Resilienz von sozialen Syste-
men und Ökosystemen und die Verknüpfung der Anpas-
sungsmaßnahmen mit Katastrophenvorsorge. Er fordert 

außerdem den Aufbau von Institutionen, Strukturen 
und Prozessen in den Entwicklungsländern. Das kön-
nen Arbeitsbereiche in den relevanten Ministerien sein, 
Verwaltungsstrukturen auf regionaler und lokaler Ebene 
oder neue Arbeitsabläufe, die deren Kooperation verbes-
sern (UNFCCC 2011).

Das Pariser Abkommen bestärkt und ergänzt in Arti-
kel 7.5 die bereits im CAF vereinbarten Prinzipien für 
gute Anpassungspraxis und fordert:

 • einen Teil der Förderung für Geschlechtergerechtig-
keit zu verwenden (gender responsiveness)

 • transparent und partizipativ zu sein
 • verwundbare Bevölkerungsgruppen und Ökosysteme 

zu berücksichtigen
 • aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sowie tradi-

tionelles und indigenes Wissen einzubeziehen 
(UNFCCC 2016)

Zudem beinhaltet die Präambel des Paris-Abkom-
mens die politische Verpflichtung zur Förderung der 
Menschenrechte, der Geschlechtergerechtigkeit und der 

Traditionelle Sorten sind oft anpassungsfähiger als hochgezüchtetes Hybrid-Saatgut und schützen so vor Ernte-Ausfällen 
durch Wetterextreme. Die Saatgutbank von Vandana Shiva bietet unter anderem 3000 Sorten Reis.
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Ernährungssicherheit im Kontext von Klimamaßnah-
men. Sie stellen eine wichtige politische Leitlinie dar, an 
der sich die internationale Anpassungsfinanzierung und 
die von den Entwicklungsländern erarbeiteten Anpas-
sungspläne orientieren sollen.

Das zivilgesellschaftliche Netzwerk Southern Voices 
hat 2015 ebenfalls Kriterien entwickelt, die für die Bewer-
tung von nationaler Anpassungspolitik genutzt werden 
können. Die Joint Principles for Adaptation enthalten 
sieben grundlegende Kriterien:

 • Die Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung der 
Anpassungspolitik erfolgt partizipativ und inklusiv.

 • Die Anpassungsfinanzierung erfolgt effizient und die 
eingesetzten Mittel werden transparent und integer 
verwaltet.

 • Alle beteiligten Regierungsstellen und Verwaltungs-
behörden haben klar definierte Aufgaben und die 
erforderlichen Mittel, sie zu erfüllen.

 • Lokale Anpassungspläne basieren auf Ansätzen, die 
die Resilienz der lokalen Gemeinschaften und der 
Ökosysteme stärken.

 • Die Resilienz der verwundbarsten Gruppen wird 
besonders gefördert.

 • Was besonders wichtig ist für die Anpassung, wird 
auch besonders gefördert wie Infrastruktur und Anpas-
sungsfähigkeiten.

 • Anpassungspläne und -maßnahmen reagieren auf die 
aktuellen und prognostizierten Folgen und Auswir-
kungen des Klimawandels. (Southern Voices 2015)

Die Joint Principles for Adaptation entsprechen in gro-
ßen Teilen den menschenrechtsbasierten Prinzipien, 
wie sie von zivilgesellschaftlicher Seite als Leitlinien für 
die Klimafinanzierung gefordert werden. Auch wenn sie 
den Bezug zu den Menschenrechten nicht explizit herstel-
len, erfüllen sie doch zwei zentrale Forderungen: Einer-
seits müssen Anpassungsmaßnahmen konsequent auf die 
verwundbarsten Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sein. 
Andererseits braucht es eine substanzielle Beteiligung die-
ser Bevölkerungsgruppen an den Projekten. Partizipation 
muss für den gesamten Planungsprozess gelten und darü-
ber hinaus sicherstellen, dass potenziell benachteiligte 
Gruppen wie Indigene, Minderheiten und Frauen hiervon 
nicht ausgeschlossen sind. Deren Partizipation wird in 
der Regel am besten über die Einbeziehung von zivilge-
sellschaftlichen Organisationen sichergestellt (Carbon 
Market Watch 2015 und Hirsch/Lottje 2016).

Kriterium Leitfragen

Fokus auf besonders verwundbare  
Länder

Befindet sich das Anpassungsprojekt in einem der am wenigsten entwickelten Länder 
(LDC), den kleinen Inselstaaten (SIDS) oder Afrika?

Fokus auf schutzbedürftige Gruppen Richten sich Anpassungsmaßnahmen explizit an besonders verwundbare Gruppen? 
(vor allem kleinbäuerliche Familien, Slum-Bewohner, benach teiligte Minderheiten, 
Frauen, Kinder und Menschen mit Behinderung)

Risiko- und Vulnerabilitäts-Analyse Zielen die Maßnahmen darauf ab, die in Risiko- und Vulnerabilitäts-Analysen identifi-
zierten Risiken gezielt anzugehen und bestehende Resilienz-Lücken zu schließen? 

Zivilgesellschaftliche Beteiligung/ 
Partizipation

Werden die von den Maßnahmen betroffenen Menschen oder lokale/nationale zivil-
gesellschaftliche Organisationen an Planung, Umsetzung und Evaluierung nachweis-
lich beteiligt? 

Beitrag zur Integration von Anpassung in 
nationale Politik und Entwicklungspläne

Sind die Projektmaßnahmen in nationale, regionale oder lokale Politik, Pläne etc. zur 
Anpassung an den Klimawandel integriert oder ist die Integration ein Ziel des Projekts?

Beitrag zum Kapazitätsaufbau Führt das Projekt Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau durch bzw. zielen die geplanten 
Maßnahmen darauf ab?

Gender Hat das Projekt eine Strategie für Gender Mainstreaming oder Gender Responsiveness? 
 Differenziert das Projekt seine Zielgruppen und deren Rollen im Projekt nachweislich nach 
Frauen und Männern? Werden Maßnahmen zur Stärkung von Frauen durchgeführt?

Menschenrechtlicher Bezugsrahmen Sind Schutz und Förderung der Menschenrechte explizite Anliegen des Projekts? 

Einbezug lokalen/indigenen Wissens Zielt das Projekt auf den Einbezug lokalen, indigenen oder traditionellen Wissens in die 
Anpassungsmaßnahmen ab?

Tabelle 2: Übersicht über die Kriterien der Analyse für gute Anpassungspraxis
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5.2 Verbesserungsbedarf bei der deutschen 
Anpassungsfinanzierung
Für die Untersuchung guter Anpassungspraxis bei den 
durch Deutschland finanzierten Projekten und Maßnah-
men nutzt diese Analyse neun Kriterien (siehe Tabelle 2). 
Sie sind angelehnt an den CAF, das Pariser Abkommen 
und die Joint Principles for Adaptation. 

Im Ergebnis berücksichtigen die untersuchten Pro-
jekte im Mittel mehrere der Kriterien für eine gute Anpas-
sungspraxis, aber noch zu wenige, um von einer breiten 
Verankerung zu sprechen.

5.2.1 Fokus auf besonders verwundbare Länder
Es gibt keine eindeutige, internationale und politisch ver-
einbarte Definition, welche Länder besonders verwund-
bar sind durch den Klimawandel. Im Kontext der UN-
Klimarahmenkonvention gelten aber drei Ländergrup-
pen als besonders verwundbar: Die am wenigsten entwi-
ckelten Länder (Least Developed Countries, LDCs), die 
kleinen Inselstaaten (Small Island Developing States, 
SIDS) und die afrikanischen Länder. Diese Festlegung 
hat einige Unschärfen. Einerseits gibt es äußerst ver-
wundbare Länder, die in dieser Liste nicht enthalten sind 
und die dringend Unterstützung brauchen bei der Anpas-
sung an die schon jetzt verheerenden Folgen des Klima-
wandels. Vietnam, die Philippinen und einige Länder 
Zentralamerikas sind Beispiele dafür. Andererseits gibt es 
innerhalb der Gruppen der als besonders verwundbar 
eingestuften Länder solche, die sehr wohl über Kapazitä-
ten verfügen wie Singapur oder Südafrika. In Ermange-
lung einer anderen, international gültigen Definition, 
bezieht sich die vorliegende Analyse aber auf die im 
UNFCCC-Kontext oft verwendete Definition und prüft, 
welche Anteile der Anpassungsfinanzierung an die LDCs, 
SIDS und die afrikanischen Länder gehen. 

Von 2,1 Milliarden Euro fließen nach Eigenbewer-
tung der Bundesministerien 760 Millionen Euro in 
besonders verwundbare Länder. Aber die Neukodierung 
offenbart, dass es de facto nur 143 Millionen Euro sind, 
und extrapoliert schätzungsweise 280 Millionen Euro. 
Das ist nur ein Bruchteil der von den Ministerien ange-
setzten Summe (siehe Abbildung 3). 

Die Berücksichtigung weiterer verwundbarer Län-
dern ergibt auch kein grundsätzlich anderes Bild. So sind 
zwar in den Jahren 2013 bis 2015 zusätzliche Mittel bei-
spielsweise für Vietnam (etwa 40 Millionen Euro) oder die 
Philippinen (etwa 13 Millionen Euro) zugesagt und auf 
die Anpassungsfinanzierung angerechnet worden. Aber 

nur für einen kleinen Teil der Projekte konnte in der Ana-
lyse ein Anpassungsbezug bestätigt werden (Förderum-
fang etwa fünf Millionen Euro). Bei den anderen ging aus 
den Projektbeschreibungen kein expliziter Anpassungs-
bezug hervor oder es lag keine Projektbeschreibung vor.

Auffällig ist noch, dass von den 143 Millionen Euro 
nur rund 43 Millionen in Projekte mit Anpassung als 
Hauptziel fließen, aber rund 100 Millionen in Projekte 
mit Anpassung als Nebenziel. Ein Grund dafür ist sicher, 
dass in vielen der besonders verwundbaren Länder die 
zugrundeliegende Vulnerabilität der Bevölkerung unab-
hängig vom Klimawandel besonders hoch ist, nämlich 
durch Armut, Krisen oder schlechte Regierungsführung. 
Dieser Tatsache tragen die Projekte Rechnung und gehen 
mehrere Probleme gleichzeitig an. Ein solcher integrier-
ter Ansatz ist sicherlich zielführender, als auf „isolierte“ 
Anpassungsprojekte zu fokussieren. Um allerdings der 
Forderung nachzukommen, Anpassung vor allem in 
besonders verwundbaren Regionen und Ländern zu 
unterstützen, muss die deutsche Anpassungsfinanzie-
rung verwundbare Länder viel stärker unterstützen. 
Dafür sollte einerseits der Anteil der Anpassungsprojekte 

 

 

 

Abbildung 3: Anpassungsfinanzierung für vulnerable Länder 
(2013-2015) 
Anmerkung: Die Kategorie „fließt teilweise in vulnerable Länder“ 
umfasst globale und länderübergreifende Vorhaben, bei denen nicht 
abgegrenzt werden kann, ob etwas und wenn ja, wie viel in vulnerable 
 Länder fließt.
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in diesen Ländern erhöht werden, andererseits sollte die 
Anpassung Teil aller Projekte sein. 

5.2.2 Die Ausrichtung auf besonders schutzbedürftige 
Gruppen
Als zweites Kriterium wurde analysiert, ob die Anpas-
sungsprojekte explizit auf besonders verwundbare 
Gruppen ausgerichtet sind. Denn es gibt auch in Län-
dern, die nicht als besonders verwundbar eingestuft 
sind, Bevölkerungsgruppen, die der Klimawandel 
besonders trifft und die kaum über Kapazitäten verfü-
gen sich daran anzupassen. Das können kleinbäuerli-
che Familien sein, indigene Völker, Slumbewohner, 
benachteiligte Minderheiten, Frauen, Kinder oder Men-
schen mit Behinderung. 

Eine 2016 durchgeführte Analyse der Unterstützung 
Deutschlands für die nationalen Anpassungspläne (NAP) 
hat bereits erhebliche Mängel bei diesem Punkt festge-
stellt. Die Konzepte und Instrumente, mit denen die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit die nationalen Pro-
zesse in Entwicklungsländern unterstützt, haben weder 

eine klare Ausrichtung auf verwundbare Gruppen noch 
beziehen sie diese aktiv ein (Hirsch/Lottje 2016). Deutsch-
land verfehlt damit den internationalen Anspruch, Ent-
wicklungsländer bei der Anpassung zu unterstützten.

Die vorliegende Analyse kommt zu demselben Ergeb-
nis. Nur rund 20 Prozent der untersuchten Projekte geben 
die oben genannten, besonders schutzbedürftigen Grup-
pen als ihre Zielgruppen an. Einen ähnlichen Befund lie-
fern die zehn größten Projekte, die nach unserer Analyse 
als Anpassungsprojekte gezählt werden können: Klägli-
che drei arbeiten laut öffentlichen Projektbeschreibungen 
explizit mit besonders schutzbedürftigen Gruppen 
zusammen (siehe Tabelle 3). Die deutsche Anpassungsfi-
nanzierung hat also Nachholbedarf bei der Unterstüt-
zung von besonders verwundbaren Gruppen.

5.2.3 Risiko- und Vulnerabilitäts-Analysen fehlen meist
Um spezifische Risiken infolge des Klimawandels und 
besonders verwundbare Gruppen oder Regionen zu iden-
tifizieren, bedarf es Risiko- und Vulnerabilitäts-Analysen. 
Sie stellen fest, welche Auswirkungen der Klimawandel 

Titel Fördersumme
(in Mio €)

Land Fokus auf besonders 
schutzbedürftige Gruppen

Regionalfonds zur Stärkung der Dürreresilienz am Horn von 
Afrika (KfW, 2013)

12 Afrika länderüber-
greifend

nein

Sektorprogramm „Nachhaltige landwirtschaftliche 
Entwicklung“(GIZ, 2013)

10 Bolivien ja

Ländliche Entwicklung und Anpassung an den Klimawandel 
(GIZ, 2014)

6,5 Guatemala nein

Nachhaltige und klimasensible Landnutzung für die 
 wirtschaftliche Entwicklung in Zentralasien (GIZ, 2015)

5,6 Zentralasien (nur EL) nein

Städtisches Management klimawandelbedingter Migration 
(GIZ, 2014)

5 überregional ja

Stärkung der Kapazitäten von sieben IGAD-Staaten zur 
 Erhöhung der Dürreresilienz am Horn von Afrika (GIZ, 2015)

5 Äthiopien, Djibouti, 
Eritrea, Kenia, Soma-
lia, Sudan, Uganda

nein

Unterstützung von Maßnahmen zur Anpassung an den 
 Klimawandel in der Mekong-Region (GIZ, 2014)

3 Asien länderübergrei-
fend

nein

Integrierter Küsten- und Mangrovenwaldschutz in Mekong-
Provinzen zur Anpassung an den Klimawandel (GIZ, 2015)

3 Vietnam nein

Anpassung an den Klimawandel (GIZ, 2014) 2,5 Mosambik ja

Anpassung an den Klimawandel im Wassersektor in der 
MENA-Region (GIZ, 2015)

2,5 Naher und Mittlerer 
Osten (nur EL)

nein

Tabelle 3: Die zehn größten Anpassungsprojekte nach Neukodierung
(Quelle: eigene Analysen auf Basis der Daten des BMZ)
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hat und für wen sie gefährlich sind: für einzelne Bevölke-
rungsgruppen, Wirtschaftsbereiche oder Ökosysteme. In 
den letzten Jahren sind vielfältige Instrumente für solche 
Risiko-Analysen entwickelt worden, darunter auch von 
der GIZ (GIZ 2014). Sie werden zunehmend für die Kon-
zeption von Anpassungsprojekten eingesetzt oder für die 
Absicherung von Entwicklungsprojekten gegenüber kli-
mawandelbedingten Risiken. Allerdings fokussieren die 
Instrumente der staatlichen und internationalen Organi-
sationen bei den Auswirkungen des Klimawandels vor 
allem auf bestimmte Sektoren oder Ökosysteme, nicht 
aber auf die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
(Hirsch/Lottje 2016). Andere Akteure hingegen, etwa 
zivilgesellschaftliche Organisationen wie Brot für die 
Welt, CARE oder Oxfam, richten ihre Risiko- und Vulne-
rabilitäts-Analysen explizit auf die Folgen für besonders 
vom Klimawandel betroffene Bevölkerungsgruppen aus 
(Brot für die Welt/Brot für alle/HEKS 2014, CARE 2009, 
Oxfam 2012).

Die vorliegende Analyse hat die untersuchten Anpas-
sungsprojekte auf Risiko- und Vulnerabilitäts-Analysen 
überprüft. Nur bei elf Prozent der Projekte finden sich 
Hinweise darauf. Bei den Projekten, die laut der Neuko-
dierung Anpassungsprojekte sind, war der Anteil deutlich 
höher (siehe Abbildung 4). Von den Hauptziel-Projekten 

haben mehr als die Hälfte Risiko- und Verwundbarkeits-
Analysen thematisiert. Zumeist ging es entweder um die 
Identifizierung besonders anfälliger Sektoren und Regio-
nen oder um die Entwicklung neuer Instrumente für 
Risikoanalysen, wie sie beispielweise die IKI fördert. 
Dementsprechend weist die IKI mit 70 Prozent einen 
deutlich höheren Anteil an Projekten auf, die Risiko- und 
Verwundbarkeits-Analysen als Teil ihrer Projekt-Aktivitä-
ten dokumentiert haben.

Insgesamt enthalten die Projektbeschreibungen zu 
wenig Informationen zu den Analysen von klimabeding-
ten Risiken und der Ausrichtung der Klimaprojekte dar-
auf – geschweige denn konkrete Ergebnisse solcher Ana-
lysen für einzelne Bevölkerungsgruppen, Regionen oder 
Sektoren. Hier gibt es in der Praxis mit Sicherheit mehr 
Projekte, die Risikoanalysen durchführen, ohne dass es 
in den Projektbeschreibungen dokumentiert ist. Mehr 
Informationen über die Ergebnisse von Risikoanalysen 
könnten zum einen zeigen, wie gut die Projekte auf kon-
krete Risiken durch den Klimawandel achten, und zum 
anderen vielen weiteren Akteuren dabei helfen, bessere 
Anpassungsstrategien zu entwickeln.

5.2.4 Schwächen bei der Beteiligung zivilgesellschaft-
licher Akteure
Die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen ist 
ein zentrales Element für einen menschenrechtsbasier-
ten Ansatz, der die Anpassungsfinanzierung leiten sollte 
(siehe Kapitel 5.1.). Außerdem stärkt Partizipation die 
Effektivität der Umsetzung, fördert die Beteiligung 
benachteiligter Gruppen sowie die nachhaltige Veranke-
rung vor Ort. Auch die GIZ hat in verschiedenen Doku-
menten zu den Nationalen Anpassungsplänen (NAPs) 
hervorgehoben, wie wichtig zivilgesellschaftliche Akteure 
sind für eine erfolgreiche Anpassungsplanung und eine 
bessere Verzahnung der nationalen und lokalen Ebene 
(Hirsch/Lottje 2016). Die Gruppen bringen viele unter-
schiedliche Interessen in den Prozess mit ein, die sich 
auch teilweise widersprechen. Hier gilt es aufzupassen, 
da nicht alle Akteure das Wohl der benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppen im Blick haben, die aber durch Anpas-
sungsmaßnahmen besonders gestärkt werden sollen 
(Germanwatch 2015).

Die Analyse der von den Bundesministerien der 
Anpassungsfinanzierung zugeschlagenen Projekte zeigt 
ein gemischtes Bild. Einerseits wird in vielen Projektbe-
schreibungen die Bedeutung der Zusammenarbeit mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren und lokalen NROs als 

Abbildung 4: Die Durchführung von Risiko- und Vulnerabili-
täts-Analysen in den von der Analyse untersuchten Projekten 
(2013-2015)
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ein wichtiges Anliegen hervorgehoben. NROs werden 
dort als strategische Partner genannt oder die Projekte 
wollen die Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Zivilgesellschaft verbessern.

Andererseits lässt sich eine Beteiligung der Zivilge-
sellschaft und lokalen Bevölkerung an Planung, Umset-
zung und Monitoring der Projekte nur in knapp 40 Pro-
zent der Projektbeschreibungen erkennen (siehe Abbil-
dung 5). Ein Vergleich mit einer älteren Analyse der deut-
schen Anpassungsprojekte, die mit derselben Methode 
und nach denselben Kriterien durchgeführt wurde, zeigt, 
dass im Zeitraum 2010 bis 2012 dieser Anteil bei 63 Pro-
zent lag (Lottje 2015). Die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft und der lokalen Bevölkerung hat in der Anpas-
sungsfinanzierung demnach abgenommen. 

Die Beschreibungen lassen außerdem keine Rück-
schlüsse darauf zu, ob es sich um echte Partizipation 
handelt – also ob zivilgesellschaftliche Akteure und die 
lokale Bevölkerung frühzeitig einbezogen werden und die 
Prozesse mitgestalten können, ob Projekte nicht ohne 
ihre Zustimmung geplant und umgesetzt werden, und ob 
sie für all das auch die nötigen Informationen zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Hier zeigt die Praxis-Erfah-
rung, dass es immer wieder zu Problemen kommt und 
eine Partizipation auf dem Papier oft nicht durch die 
Erfahrung vor Ort bestätigt werden kann (Schinke/

Klawitter 2015). Ebenso wenig lassen die meisten Projekt-
beschreibungen erkennen, welche der unterschiedlichen 
zivilgesellschaftlichen Akteure einbezogen werden. Es 
bleibt also insgesamt fraglich, wie gut zivilgesellschaftli-
che Partizipation in der Praxis der Entwicklungszusam-
menarbeit verankert ist. 

5.2.5 Klima-Anpassung in nationale Politik integrieren
Weiterhin sollte die Anpassungsfinanzierung auch mit 
der nationalen Politik verknüpft werden und die beteilig-
ten Regierungsstellen und Verwaltungsbehörden sollten 
klar definierte Verantwortlichkeiten haben. Das ist einer 
der Schwerpunkte der deutschen Unterstützung bei den 
Nationalen Anpassungsplänen (NAPs), die Anpassung 
in die staatliche Entwicklungs- und Budgetplanung ein-
betten wollen, um Synergien zu nutzen und Redundan-
zen zu vermeiden (Mainstreaming) (Hirsch/Lottje 2016).

Die vorliegende Analyse der Anpassungsfinanzie-
rung bestätigt diese Schwerpunktsetzung für die wenigen 
tatsächlichen Anpassungsprojekte. Davon führen 84 
Prozent Maßnahmen durch, die auf die bessere Integra-
tion von Anpassung in die nationale Politik abzielen. Das 
gilt vor allem für die GIZ-Projekte, die mit Regierungsstel-
len zusammenarbeiten. KfW-Projekte hingegen fokussie-
ren überwiegend auf die Finanzierung von Infrastruktur 
und Training, ohne eine erkennbare Verbindung zur nati-
onalen Politik (diese Verbindung soll zum Teil durch die 
Kooperation mit GIZ-Projekten erreicht werden). Das Kri-
terium der Integration der Maßnahmen in die nationale 
Politik wird also weitgehend erfüllt.

5.2.6 Kapazitätsaufbau als Querschnittsaufgabe
Alle Entwicklungsprojekte, die eine nachhaltige Wirkung 
erzielen wollen, sollten auch einen Beitrag zu Aufbau 
und Stärkung von Kapazitäten leisten (capacity building). 
Dies erfolgt durch verschiedene Instrumente wie Ausbil-
dung, Weiterbildung, die Förderung von Erfahrungsaus-
tausch oder Vernetzung. Capacity building ist die Basis 
für die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Ziel-
gruppen. Dazu gehören ein besseres Verständnis von Kli-
marisiken und mehr Kenntnisse über Möglichkeiten und 
Methoden zur Anpassung an den Klimawandel. Ebenso 
kann der Aufbau von Kapazitäten durch Aus- und Wei-
terbildung zur Erhöhung der Resilienz besonders 
benachteiligter Gruppen beitragen. 

Einige multilaterale Klimafonds wie der Anpassungs-
fonds oder der Grüne Klimafonds (Green Climate Fund, 
GCF) widmen sich intensiv der Frage, wie sich der 

Abbildung 5: Zivilgesellschaftliche Beteiligung in den von der 
Analyse neukodierten Projekten (2013-2015)
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Aufbau von Kapazitäten gezielt fördern lässt. Sie wollen 
Entwicklungsländer unter anderem in die Lage verset-
zen, die künftigen Mittel der internationalen Klimafinan-
zierung sinnvoller einsetzen zu können. Auch die GIZ hat 
die Schlüsselrolle klar erkannt, die dem Aufbau und der 
Stärkung von Kapazitäten im Rahmen der Unterstützung 
der NAPs zukommt. Dementsprechend legt sie einen 
Schwerpunkt darauf (Hirsch/Lottje 2016).

Die Analyse konnte allerdings anhand der Projektbe-
schreibungen nur bei etwas mehr als 50 Prozent der 
untersuchten Projekte Maßnahmen zum Kapazitätsauf-
bau feststellen (siehe Abbildung 6). Dieser Anteil ist noch 
deutlich zu niedrig, wenn Deutschland einen Beitrag 
leisten will sowohl zum Aufbau von Kapazitäten bei den 
vom Klimawandel besonders betroffenen Bevölkerungs-
gruppen als auch bei den staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Strukturen für die nationale Anpassungs-
planung. Denn capacity building sollte als Querschnitts-
aufgabe in allen Projekten fest verankert sein.

5.2.7 Gender-Mainstreaming für mehr Nachhaltigkeit
In vielen Regionen der Welt trifft der Klimawandel 
Frauen härter als Männer und verschärft die bestehen-
den Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern. Das 
hat unter anderem der Weltklimarat (IPCC) in seinem 

fünften Sachstandsbericht bestätigt. Frauen hängen viel 
stärker von den natürlichen Ressourcen ab, die der Kli-
mawandel bedroht, und sie verfügen über weniger Bil-
dung, finanzielle Ressourcen, Entscheidungsmacht und 
politische Mitsprache, um sich vor den Folgen zu schüt-
zen. Gleichzeitig ist ihr Wissen über die lokalen Gege-
benheiten und die traditionellen Strategien im Umgang 
mit klimatischen Veränderungen sehr wertvoll, um 
Anpassungsmaßnahmen zu konzipieren. Außerdem 
müssen Frauen einbezogen werden, um Anpassungs-
maßnahmen nachhaltig zu verankern. Daher haben der 
CAF und das Pariser Abkommen die bessere Veranke-
rung von Gender-Strategien und eine Budgetierung 
dafür als ein Prinzip für gute Anpassungspraxis definiert. 
Ebenso versuchen internationale Klimafonds wie der 
Anpassungsfonds und der GCF, die Gender-Perspektive 
besser in ihrer Vergabepraxis zu verankern (Schalatek/
Nakhooda 2015). In der internationalen Diskussion über 
die Klimafinanzierung spielt Gender-Mainstreaming 
also eine wichtige Rolle, in der deutschen Anpassungsfi-
nanzierung hingegen nicht.

Nur ein Viertel der untersuchten Projekte zeigen 
eine explizite Berücksichtigung von Gender-Belangen, 
indem sie gender-differenzierte Strategien entwickeln, 
die spezifischen Interessen von Frauen in den Projekten 
berücksichtigen oder Frauen als Akteurinnen stärken. 

Abbildung 6: Beitrag zum Kapazitätsaufbau in den von der 
Analyse neukodierten Projekten (2013-2015)
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Abbildung 7: Integration von Gender-Belangen in den von der 
Analyse neukodierten Projekten (2013-2015)
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Besonders gering ist der Anteil bei den Projekten, die 
laut Neukodierung Anpassung als Hauptziel verfolgen: 
Nur ein einziges Projekt, das 2014 von der IKI bewilligt 
wurde, dokumentiert einen Genderbezug in der Projekt-
beschreibung (siehe Abbildung 7). Bei den Projekten mit 
Anpassung als Nebenziel liegt beim BMZ der Anteil bei 
etwas über einem Drittel der Projekte, während bei der 
IKI kein weiteres Projekt Bezüge zu Gender enthält. Eine 
explizite Budgetierung im Sinne von gender responsive
ness ist ebenfalls nicht dokumentiert. Hier besteht noch 
deutlicher Nachholbedarf in der deutschen Anpassungs-
finanzierung.

5.2.8 Ein menschenrechtlicher Bezugsrahmen für 
Anpassungsprojekte
Menschenrechte stellen einen wichtigen Bezugsrahmen 
für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dar und 
damit für die Anpassung an den Klimawandel. So formu-
liert es auch der menschenrechtliche Leitfaden des BMZ 
(BMZ 2013b). Das Pariser Abkommen hat den menschen-
rechtsbasierten Ansatz ebenfalls aufgenommen und 
gestärkt. In seiner Präambel fordert das Abkommen, 
dass alle Staaten ihre menschenrechtlichen Verpflich-
tungen in allen klimabezogenen Aktivitäten respektieren 
sollen (UNFCCC 2016). Das muss entsprechend auch in 
der Anpassungsfinanzierung implementiert werden.

Die vorliegende Analyse hat in Kapitel 5.2.2 und 5.2.4 
bereits einige zentrale menschenrechtliche Kriterien 
beleuchtet wie die Ausrichtung der Maßnahmen auf die 
Stärkung besonders schutzbedürftiger Gruppen oder die 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen. Darü-
ber hinaus bieten die internationalen menschenrechtli-
chen Rahmenwerke Orientierung für Anpassungspro-
jekte. Dazu zählen einerseits die im Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(ICESCR) festgeschriebenen Menschenrechte wie das 
Recht auf Wasser und Nahrung. Andererseits gehören 
dazu international anerkannte menschenrechtliche Leit-
linien für die Projektplanung wie das Recht auf die freie, 
in Kenntnis der Sachlage und vorab gegebene Zustim-
mung bei Projekten in Territorien indigener Völker, das 
besonders im Bereich Biodiversität genutzt werden sollte 
( free, prior and informed consent, FPIC).

Einen solchen menschenrechtlichen Bezugsrahmen 
benennen in der vorliegenden Analyse nur zwölf Pro-
zent der untersuchten Projekte. Ähnlich wie bei Gender 
fällt der Anteil bei den Projekten mit Anpassung als 
Hauptziel besonders gering aus (siehe Abbildung 8). Hier 

findet sich nur ein menschenrechtlicher Bezug, bei 
einem Projekt der IKI aus dem Jahr 2015. Bei den Projek-
ten mit Anpassung als Nebenziel und ohne Anpassungs-
bezug liegt der Anteil bei 14 und 13 Prozent. 

5.2.9 Indigenes und traditionelles Wissen einbeziehen
Das Pariser Abkommen und das CAF nennen als weite-
res Kriterium für gute Anpassungsmaßnahmen, indige-
nes Wissen explizit einzubeziehen neben wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Das bedeutet nicht nur, die Bevöl-
kerung einzubeziehen in die Umsetzung der vom Projekt 
bereits definierten Maßnahmen und Strategien, sondern 
die Projekte sollten aktiv traditionelles oder indigenes 
Wissen in die Projektplanung und Entwicklung der Stra-
tegien mit aufnehmen. Denn die lokale und indigene 
Bevölkerung verfügt oft über die genauesten Kenntnisse 
der Probleme und lokalen Besonderheiten und sie hat 
viel Erfahrung im Umgang mit klimatischen Verände-
rungen. Mit diesem Wissen können Projekte besser an 
die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. 

Die lokale Bevölkerung zu beteiligen (siehe Kapitel 
5.2.4) ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die 
Menschen ihr angestammtes Wissen einbringen kön-
nen. Aber Partizipation bedeutet in vielen Projekten 
lediglich die Beteiligung an der Umsetzung eines ferti-
gen Projektplans. Nur bei weniger als einem Fünftel der 

Abbildung 8: Menschenrechtlicher Bezugsrahmen in den von 
der Analyse neukodierten Projekten (2013-2015)
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analysierten Projekte (18 Prozent) finden sich Hinweise 
darauf, dass die Bevölkerung ihr lokales, angestammtes 
Wissen in die Ausgestaltung der Anpassungsstrategien 
einbringen kann. Die Mehrzahl der Projekte trägt die 
Lösungen eher an die lokale Bevölkerung heran, anstatt 
sie mit ihr gemeinsam zu entwickeln und wissenschaftli-
che Erkenntnisse mit dem lokalen oder traditionellen 
Wissen zu kombinieren. Projekte mit Anpassung als 
Hauptziel entsprechen der Forderung zu knapp einem 
Viertel, was deutlich zu wenig ist (siehe Abbildung 9).

5.2.10 Die Verankerung guter Anpassungspraxis in der 
deutschen Anpassungsfinanzierung
Dem Pariser Abkommen und dem CAF folgend sollten 
Anpassungsprojekte möglichst viele Elemente guter 
Anpassungspraxis umsetzen. Auf dieser Basis hat die 
Analyse in diesem Kapitel neun Kriterien für gute 
Anpassungspraxis definiert: 

 • auf besonders verwundbare Länder konzentrieren
 • vor allem schutzbedürftigen Gruppen helfen
 • Risiko- und Vulnerabilitäts-Analysen durchführen
 • zivilgesellschaftliche Organisationen und lokale 

Bevölkerung beteiligen  • Anpassung in nationale Politik und Entwicklungs-
pläne integrieren

 • capacity building
 • die Gender-Perspektive verankern
 • einen menschenrechtlichen Bezugsrahmen nutzen
 • lokales und indigenes Wissen einbeziehen

Die Zusammenfassung der Untersuchungs-Ergeb-
nisse für die Kriterien guter Anpassungspraxis zeigt, dass 
die deutschen Anpassungsprojekte die international 
empfohlenen Richtlinien noch nicht umfassend berück-
sichtigen.

Die von der Analyse als Anpassung gewerteten Pro-
jekte erfüllen meist zwischen zwei und fünf Kriterien, 
und nur neun Prozent erfüllen sechs und mehr Kriterien 
(siehe Abbildung 10). Dieses Verhältnis müsste sich 
annähernd umkehren, um von einer breiten Veranke-
rung dieser wichtigen Kriterien sprechen zu können.

Abbildung 9: Der Einbezug von indigenem oder traditionellem 
Wissen in den von der Analyse neukodierten Projekten 
(2013-2015)

100

50

150

200

250

Anpassung  
als Hauptziel 

erkennbar

Anpassung  
als Nebenziel 

erkennbar

kein  
Anpassungs bezug 

erkennbar

0

85 %

15 %

15 %24 %

85 %

76 %

   beziehen traditionelles/ 
indigenes Wissen nicht ein

   beziehen traditionelles/ 
indigenes Wissen ein

Abbildung 10: Anzahl der erfüllten Kriterien guter fachlicher 
Praxis bei Anpassungsprojekten nach Neukodierung
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Kapitel 6

Schlussfolgerungen

Die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen in Ent-
wicklungsländern ist eine zentrale Aufgabe nach der UN-
Klimarahmenkonvention und dem Pariser Abkommen. 
Sie wird mit zunehmenden Klimawandelfolgen weiter an 
Bedeutung gewinnen. Daher ist es wichtig, kritisch zu 
überprüfen, in welchem Umfang tatsächlich Anpassung 
in Entwicklungsländern gefördert wird, und inwieweit 
die finanzierten Projekte internationalen Maßstäben für 
eine gute Anpassungspraxis genügen. Deutschland als 
eines der größten Geberländer hat hier eine besondere 
Verantwortung und deutlichen Verbesserungsbedarf in 
vier Bereichen: 

1. Es findet eine Überbewertung der Anpassungsfi-
nanzierung durch die Bundesministerien statt. Auf 
Basis der Rio-Marker werden auch Projekte ange-
rechnet, die anhand der öffentlich verfügbaren Pro-
jektbeschreibungen keinen Anpassungsbezug erken-
nen lassen. Daneben werden Projekte mit einem Rio-
Marker 2 versehen (also Anpassung als Hauptziel 
deklariert), bei denen anhand der öffentlichen Pro-
jektbeschreibungen Anpassung lediglich als Neben-
ziel erkennbar ist. Dieses Ergebnis bestätigt ähnliche 
Untersuchungen (Junghans/Harmeling 2012, Adap-
tation Watch 2015). Außerdem ist die sehr pauschale 
Nutzung der Rio-Marker für die Berechnung des 
Umfangs der deutschen Klimafinanzierung proble-
matisch (Hauptziel = 100 Prozent Anrechnung, 
Nebenziel = 50 Prozent). Präziser ist es, nur die jewei-
lige Projektkomponente als Anpassungsfinanzierung 
anzurechnen.

2. Die Anrechnung scheint vor allem beim BMZ an 
Sektoren ausgerichtet zu sein. Die Ergebnisse der 
Analyse legen nahe, dass Anpassung generell als 
Nebenziel deklariert wird, wenn die Projekte Sekto-
ren betreffen, die relevant für die Anpassung an den 
Klimawandel sind. Die Zuordnung gilt auch dann, 
wenn kein konkreter Bezug zu den Risiken des Kli-
mawandels erkennbar ist. Das kann auf eine Veran-
kerung der Anpassung an den Klimawandel als Quer-
schnittsthema in der Entwicklungszusammenarbeit 
hinweisen (Mainstreaming). Nichtsdestotrotz muss 
die Anpassungsleistung auch für die einzelnen Pro-
jekte geprüft werden und nachvollziehbar sein. Eine 
saubere Benutzung der Rio-Marker erfordert die Aus-
richtung am 3 step approach, wie von der OECD emp-
fohlen. Allerdings behebt diese Methode nicht das 

grundsätzliche Problem, dass sich die Rio-Marker 
besser als Zeichen für das Mainstreaming der Anpas-
sung an die Klimawandelfolgen in den geförderten 
Projekten eignen als für eine konkrete Berechnung 
des deutschen Beitrags zur Klimafinanzierung.

3. Besonders verletzliche Länder und Bevölkerungs-
gruppen erhalten zu wenig Hilfe. Der Umfang der 
Anpassungsfinanzierung, die besonders verletzlichen 
Ländern und Gruppen zugute kommt, reicht bei Wei-
tem nicht, um sie nachhaltig zu schützen. Das aber 
fordern internationale Rahmenwerke wie das Pariser 
Abkommen und der menschenrechtsbasierte Ansatz, 
den die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ver-
folgen will.

4. Keine klare Ausrichtung auf gute Anpassungspraxis 
erkennbar. Die deutsche Anpassungsfinanzierung 
berücksichtigt noch zu wenige Elemente einer guten 
Anpassungspraxis, die CAF und Pariser Abkommen 
formuliert haben. Die meisten Projekte streben 
immerhin eine Verankerung der Anpassung in der 
nationalen Politik an und die Mehrzahl beinhaltet 
Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau (beides bezogen 
auf die wenigen Projekte, die nach der Neukodierung 
tatsächlich als Anpassung gezählt werden können). 
Aber es braucht mehr Beteiligung der Zivilgesell-
schaft und der lokalen Bevölkerung, die ein wesentli-
ches Element eines menschenrechtsbasierten Ansat-
zes und der Verbesserung der Nachhaltigkeit von Pro-
jekten darstellen. Weitere Kriterien für eine gute 
Anpassungspraxis wie die Verankerung der Gender-
Perspektive oder der Einbezug von indigenem Wis-
sen tauchen noch seltener auf, sie scheinen keine 
wichtige Rolle zu spielen.
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Kapitel 7

Empfehlungen

Auf Grundlage der vorliegenden Untersuchung empfiehlt 
die Autorin folgende Maßnahmen: 

 • Wenn die Bundesministerien weiterhin auf Basis der 
Rio-Marker die Anpassungsfinanzierung berechnen 
möchten, sollten sie den von der OECD empfohlenen 
3 step approach nutzen. Dieser Ansatz wirkt auch der 
bisherigen Praxis entgegen, für Projekte Anpassung 
als Nebenziel anzugeben, nur weil sie Sektoren betref-
fen, die eng mit der Anpassung an den Klimawandel 
verknüpft sind. Stattdessen muss ein Projekt auf die 
Integration der Risiken durch den Klimawandel ange-
legt sein, sei es durch die Verankerung der Klima-
Anpassung als Querschnittsthema oder durch kon-
krete einzelne Projektkomponenten. Außerdem wäre 
es besser, nicht die Rio-Marker als Basis für eine pau-
schale Anrechnung zu nehmen, sondern nur die ein-
zelnen Projektkomponenten anzurechnen, die explizit 
der Anpassung an den Klimawandel dienen.

 • Die deutsche Anpassungsfinanzierung sollte konse-
quent auf die Menschenrechte achten und den  Prin-
zipien des Pariser Abkommens sowie des Cancún 

Adaptation Framework (CAF) folgen. Insbesondere 
sollte sie sich stärker auf Länder und Bevölkerungs-
gruppen konzentrieren, die am stärksten vom Klima-
wandel betroffen sind. Das sollte sich in der Länder-
verteilung ebenso wie in den Zielgruppen der Vorha-
ben widerspiegeln. Gleichzeitig muss die konse-
quente Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisati-
onen weiter gestärkt werden. Nur so kann Deutsch-
land eine menschenrechtsbasierte Ausrichtung der 
Anpassungsmaßnahmen erreichen.

 • Die Bundesministerien sollten für die Anpassungsfi-
nanzierung eine kohärente Strategie entwickeln, die 
die jeweiligen Besonderheiten der Finanzierungsinstru-
mente berücksichtigt. Innerhalb des BMZ ist Anpas-
sung eins von vielen Entwicklungsthemen und mit 
einer solchen Strategie kann es die geförderten Maß-
nahmen gezielt darauf ausrichten, die aktuellen und 
zukünftigen Gefahren durch den Klimawandel abzu-
wehren. Die IKI des BMUB hingegen ist ein speziali-
siertes Förderinstrument, mit dem weiterhin Innovatio-
nen gefördert werden sollten. 

Erfolgreiche Anpassungsprojekte erkennen die Klimagefahren, erhöhen die Widerstandskraft dagegen, stellen die Teilhabe 
der Menschen sicher und stärken die besonders Verletzlichen.
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